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Ist Füllmengenkontrolle bei  Fertigpackungen
in der derzeitigen Form noch zeitgemäß?
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In der Tat muss man sich heute die Frage stel-
len, ob sich das vor über 30 Jahren eingeführte
System bewährt hat und ob es aufgrund der
messtechnischen Entwicklung in der Abfüll-
technik und dem allgemeinen Wunsch nach Ver-
waltungsvereinfachung heute noch zeitgemäß
ist. 

Um dies richtig beurteilen zu können, ist ei-
nerseits die Kenntnis über die Beweggründe zur
Einführung des Mittelwertsystems wichtig, an-
dererseits sind Fakten zu bewerten, die sich in
der langjährigen Praxis der Eichbehörden er-
geben haben.

Der Gesetzentwurf

Der von der Bundesregierung dem Bun-
destag mit der Drucksache V/1073 vom 4. Nov.
1966 vorgelegte Entwurf eines Eichgesetzes
enthielt folgenden § 15:

  "Fertigpackungen dürfen nur so hergestellt
werden, dass die Füllmenge zum Zeitpunkt der
Herstellung nicht kleiner ist als die auf der Fer-
tigpackung angegebene Menge".
Im allgemeinen Teil der Begründung hieß es
dann:

"Der Entwurf verfolgt nachstehende Ziele:
1.  Garantie einer bestimmten Mengenab-

gabe durch Festlegung der Mindestfüllung
zum Zeitpunkt der Abfüllung,

2.   ..."

Zu § 15 wird dann u.a. festgelegt:
"An Stelle der Eichung der Messgeräte wird
bestimmt, dass die Füllmenge zum Zeitpunkt
der Herstellung der Packung nicht kleiner
sein darf als die auf der Fertigpackung ange-
gebene Menge. Das bedeutet, dass grund-
sätzlich die Mindestmenge einer Packung
der angegebenen Menge gleich sein muss."

Die Änderung des Entwurfs

Erst der Wirtschaftsausschuss hat das Min-
destmengenprinzip dann gekippt und das Mit-
telwertprinzip durchgesetzt, weil die dortigen
"Sachverständigen" darauf verwiesen, dass in
der Regel vorhandene Abfüllvorrichtungen zu
Überfüllungen zwingen würden. Auch das Mit-
telwertprinzip erfordert grundsätzlich eine
Überfüllung, wenn die Anforderungen einge-
halten werden sollen. Ein im Ergebnis wesentli-
cher Unterschied besteht zwischen beiden Ver-
fahren daher nicht. Allerdings wird im Falle der

Anwendung des Mittelwertprinzips für die In-
dustrie das Risiko wesentlich geringer, dass eine
Unterfüllung nachgewiesen werden kann, weil
umfangreiche statistische Erhebungen durch die
Überwachungsbehörden erforderlich sind. Da-
hingegen ist die Kontrolle auf Einhaltung eines
Grenzwertes unproblematisch, erfordert mini-
male Vollzugsmaßnahmen und ist eindeutig.
Auch Strecker bestätigte schon 1971  in seiner
Kommentierung zum Einheiten− und Eichge-
setz, dass eine derartige Regelung für den staat-
lichen Vollzug bestechend einfach sei.

  Vergleicht man messbare Beurteilungskrite-
rien anderer Ordnungsrechte, so muss man fest-
stellen, dass ausschließlich konkrete gesetzliche
Angaben als Bewertungsmaßstab zugrunde ge-
legt werden. Das im Fertigpackungsrecht ver-
wendete Mittelwertprinzip ist insofern als Be-
wertungsmaßstab recht ungewöhnlich und bei
der Verfolgung von Verstößen dementspre-
chend problematisch.

Mindestwertprinzip keine Verschärfung

Im Übrigen muss man letztendlich feststel-
len, dass bei den damaligen Beratungen des
Eichrechts der Gesetzgeber mit Scheinargu-
menten zur Änderung des Gesetzentwurfs be-
wegt wurde. Die Behauptung, das Mindest-
wertprinzip führe zu einer Überfüllung,
erweckte nämlich den Anschein, dass die seiner-
zeit geltende Rechtslage verschärft würde. Dies
traf aber nicht zu, weil vor 1972 die Eichpflicht
für Abfüllanlagen galt. Parallel dazu waren Kon-
trollwaagen zur Kontrolle vorgegebener To-
leranzen erforderlich. Diese Toleranzen waren
wesentlich geringer als heute (z.B. bei 100 g
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